
Honorarrichtlinien 
 

1.  Diese Honorarrichtlinien sind gültig für den Schachbund NRW e.V.  
Sie werden angewendet bei Lehrgängen, Aus- und Weiterbildungen, Beratungen von Bezirken und 
Vereinsvorständen, Trainerlehrgängen und Turnier-begleitungen. 

 
2. Die anfallende Vor- und Nachbereitung ist mit den genannten Sätzen abgegolten. 
 
3.  Neben dem Honorar werden die notwendigen Reisekosten und die erforderlichen Auslagen nach den 

Reisekosten-Richtlinien des Schachbundes NRW erstattet. Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden 
außerdem die Kosten für die Verpflegung und Übernachtung erstattet. 

 
4. Vergütungen (Lehrgangsleiter und Referenten) 
4.1 Lehrgangsleitung bei mehrtägigen Lehrgängen    330,00 € 
4.2 Lehrgangsleitung bei eintägigen Lehrgängen   210,00 € 
4.3 Referenten je 45 Minuten         19,00 € 
   
5.  Kaderlehrgänge 

Für Kadertrainingslehrgänge gelten folgende Höchstsätze (UE = 45 Minuten): 
  A-Trainer:    19 €/UE   114 €/Tag 
 B-Trainer:    16 €/UE   96 €/Tag 
 C-Trainer:    13 €/UE   81 €/Tag 
 Ohne Lizenz:                   9 €/UE   45 €/Tag 
  
6.  Turnierbetreuung 

Für die Turnierbetreuung gelten folgende Tageshöchstsätze: 
 A-Trainer:        70 €/Tag 
 B-Trainer:        55 €/Tag 
 C-Trainer:        45 €/Tag 

Ohne Lizenz:        35 €/Tag 
 
7.  Der Tagessatz für Schiedsrichter beträgt 60 Euro. 
 
8. Verträge 

Zwischen dem Schachbund NRW e.V. und dem jeweiligen Mitarbeiter wird ein Honorarvertrag 
abgeschlossen, aus dem Dauer, Termin, Ort und Inhalt der Honorartätigkeit hervorgeht. 

 
9.  Zuständigkeiten 

Über die Verpflichtung der Honorarkräfte entscheiden die von dem geschäftsführenden Präsidium 
beauftragten Personen.  
Die Verträge oder Vereinbarungen sind dem Vizepräsident Finanzen vorzulegen. 

 
10.  Abrechnungen sind innerhalb von einem Monat nach Beendigung der Maßnahme in vorgegebener 

Form beim Vizepräsident Finanzen einzureichen. Der Termin zur Abgabe für die Schlussabrechnung 
des Jahres ist der 20.12.    
  

11. Abweichungen von diesen Richtlinien sind nur in Abstimmung mit dem geschäftsführenden Präsidium 
zulässig. 

 
12. Diese Honorarrichtlinien treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 

Letzte Änderung am 17.02.2018 (Präsidiumssitzung). 


